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So schadet der Personalmangel …

… in der Familiengerichtsbarkeit
Der unabhängig von Rechenspielen zur Größe bestehende 
Personalmangel an den Schreibtischen sorgt in der Justiz für 
Probleme, die beim Bürger ankommen.

In der Familiengerichtsbarkeit führt der Personalmangel 
dazu, dass die Erfolgsaussichten einer beabsichtigten Antrag-
stellung oder Rechtsverteidigung nur oberflächlich geprüft 
werden; Verfahrenskostenhilfe wird damit unter dem Strich 
häufiger gewährt als nötig. Das Beschleunigungsgebot bindet 
viel Arbeitskraft, es bleibt weniger für Scheidungen, Unter-
halt oder Wohnungszuweisung. Im Gewaltschutzverfahren 
wird häufiger im Wege einstweiliger Anordnung entschie-
den, statt ausgiebig zu ermitteln. Es gibt weniger Zeit für eine 
gründliche Terminvorbereitung, für Hinweise und Ver-
gleichsvorschläge des Gerichts. Die Verlockung, kostspielige 
Sachverständigengutachten in Auftrag zu geben, anstatt die 
beweisbaren Fakten selbst zu sichten und zu gewichten, ist 
wegen des Zeitmangels groß. Insgesamt verzögert sich also 
die Erledigung der Verfahren. Die Bürger müssen davon aus-
gehen, dass ihre Rechte vor dem Familiengericht nicht so gut 
durchgesetzt werden, wie es mit genug Personal der Fall 
wäre.

rista braucht Leserbriefe
rista@drb-nrw.de
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editorial

Im Editorial äußern sich Mitglieder der Redaktion oder an der Justiz beteiligte oder interessierte Personen.

Christian Friehoff,
Landesvorsitzender

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Landesvertreterversammlung des Bundes der Rich-
ter und Staatsanwälte in NRW in Bad Honnef hat nicht nur 
einen neuen Vorsitzenden, sondern auch einen in man-
chen Positionen neu besetzten Geschäftsführenden Vor-
stand gewählt. Reiner Lindemann, Jochen Hartmann, 
Joachim Lüblinghoff, Dr. Peter Laroche und 
Wolfgang Fey sind aus dem unmittelbaren 
Geschäftsführenden Vorstand ausgeschie-
den, stehen dem Verband aber noch weiter 
an anderer Stelle mit Rat und Tat bei: Reiner 
Lindemann als „elder statesman“, Jochen 
Hartmann im Gesamtvorstand und als stell-
vertretender Vorsitzender im HPR der Staats-
anwälte, Joachim Lüblinghoff als Mitglied 
des Bundespräsidiums und deswegen mit 
beratender Stimme im Geschäftsführenden 
Vorstand, Dr. Peter Laroche als aktives Mit-
glied in der Bezirksgruppe Köln, Wolfgang 
Fey als „einfacher“ rista-Redakteur. Zu ihren 
Verdiensten, ihrem langjährigen Engagement 
ist bei anderen Gelegenheiten schon viel ge-
sagt worden, sodass ich hier nur noch einmal 
kurz wiederhole: Danke!

Die neuen Mitglieder im Geschäftsführenden Vorstand, 
die sich in den kommenden Jahren gemeinsam mit den 
wiedergewählten Mitgliedern Marga Reske, Dr. Thomas 
Falkenkötter (in neuer Position als stellvertretender Vorsit-
zender), Uwe Klaus Schroeder und Dr. Joachim Unger 
für Sie einsetzen werden, will ich kurz vorstellen:

Markus Caspers, OStA und stellvertretender Behörden-
leiter in Mönchengladbach, folgt Jochen Hartmann als 
Stellvertreter. Er kennt die Justiz und auch den Verband 
seit vielen Jahren aus unterschiedlichen Blickwinkeln, 
war viele Jahre Mitglied des Gesamtvorstandes und 
bringt so reichhaltige Erfahrung in den Vorstand ein.

Dietmar Reiprich, VRLG in Köln, ist Mitglied des Präsidi-
alrats und war früher im Hauptrichterrat der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit tätig. Auch er kennt die vielen Facetten 
der Probleme und Funktionsweisen der Justiz und wird 
seinen Weitblick als Beisitzer einbringen.

Christine Wecker, RinAG in Essen, war bereits früher dem 
Geschäftsführenden Vorstand assoziiert und konnte nach 
dem Ende einer Abordnung an die Staatskanzlei zu uns 
stoßen. Sie ist nun in der Nachfolge von Dr. Peter Laroche 
für die Finanzen des Verbandes zuständig.

Mit Nadine Rheker, RinAG in Kleve, rückt eine weitere 
Kollegin in den Geschäftsführenden Vorstand nach. Sie 
ist seit einigen Jahren rista-Redaktionsmitglied und 
übernimmt als Chefredakteurin zum 1. 1. 2015 den Pos-
ten von Wolfgang Fey. Der neue Geschäftsführer, Tho-

mas Hubert, RAG, ist seit Kurzem ständiger 
Vertreter des Direktors des AG Dinslaken. Er 
kommt vom AG Moers und hat dort Reiner 
Lindemanns Arbeit als Landesvorsitzender 
lange Jahre aus nächster Nähe beobachten 
können. Die Möglichkeit, tatsächlich etwas 
für die Kolleginnen und Kollegen erreichen zu 
können, hat ihn so fasziniert, dass keiner sei-
ner Freunde oder Familienmitglieder ihm hat 
den Wunsch ausreden können, die freiwer-
dende Position des Geschäftsführers anzu-
nehmen. Entsprechend engagiert hat sich 
die Zusammenarbeit mit ihm, wie übrigens 
mit allen Vorstandsmitgliedern, angelassen.

Sicher wollen Sie jetzt noch wissen, was ich 
als der neue Vorsitzende meine, wie es in 
den nächsten Jahren weitergeht, was auf uns 

zukommt. Hierzu habe ich einen ersten Beitrag in meiner 
neuen Funktion als Vorsitzender ins Heft gesetzt.

Für die nächsten Jahre wünsche ich uns allen viel Erfolg 
und zähle dabei auch weiterhin auf Ihre Unterstützung.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine schöne und 
erholsame Advents- und Weihnachtszeit.

Es gibt viel tun – ich freue mich darauf!

Zum neu gewählten Vorstand

PS: Nach 35 Jahren ist dieses Heft für unseren rista-
Chefredakteur Wolfgang Fey das letzte Heft in diesem 
Amt. Auch wenn es für Verdienste um den Richterbund 
(bislang) keinen Orden gibt, schlage ich Wolfgang Fey 
hiermit dafür vor!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Landesvertreterversammlung des 
Bundes der Richter und Staatsanwälte in 
NRW hat mich am 30. 9. 2014 zum  
Nachfolger von Reiner Lindemann ge-
wählt: Das Amt des 13. Vorsitzenden im 
Landesverband1 habe ich gerne ange-
nommen. Die Wahl ist mir Ehre und zu-
gleich Verpflichtung, mich mit der mir zur 
Verfügung stehenden Energie für die Inte-
ressen der Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte des 
Landes einzusetzen. 

Dabei vertraue ich darauf, dass uns die 
„wilde“ 13 Glück bringt: Mit dem teilwei-
se neu besetzten Geschäftsführenden 
Vorstand ist zügig die Arbeit mit dem ge-
wohnten Nachdruck aufgenommen wor-
den. Wir  haben u. a. im „Unterausschuss 
Personal“ des Landtages Klartext geredet 
und die mündliche Verhandlung über die 
Richterbesoldung vor dem BVerfG am 
3. 12. 2014 begleitet. 

Die letzten Jahre waren für den Richter-
bund NRW von harten Auseinanderset-
zungen mit der Politik geprägt. Wir haben 
Vertrauensbrüche hinnehmen und uns 
Klageverfahren aufzwingen lassen müs-
sen. Wir haben uns nach besten Kräften 
gewehrt, wo wir Kraft lieber in unsere Ar-
beit und in Sachthemen investiert statt 
demonstriert hätten. Der „ersten größten“ 
Richterdemonstration der Bundesrepublik 
Deutschland am 11. 10. 2007 in Düssel-
dorf2 folgten viele Aktionen und schließ-
lich die „zweite größte“ Demonstration, 

Zu meinem Amtsantritt
die eindrucksvollste Willensbekundung 
der Dritten Gewalt, die die Republik bis-
lang erlebt hat, mit dem Protest  gegen die 
Doppel-Null vor dem Regierungssitz 
NRW am 13. 5. 20133. Als Geschäftsfüh-
rer war ich bei beiden Ereignissen Organi-
sationsverantwortlicher. Am 11. 10. 2007 
war ich noch damit beschäftigt, den nicht 
mehr in den Saal Hineingelassenen zu er-
klären, warum es keine Leinwandübertra-
gung gab. Am 13. 5. 2013 musste ich (ne-
ben den nervenden Hinweisen auf die 
freizuhaltende Feuerwehrgasse) auf die 
Frage der Polizei „Das ist doch eigentlich 
nicht das Klientel, das Steine schmeißt, 
oder?“ antworten „An sich nicht. Aber ich 
glaube, es ist kurz davor!“

Das war zwar nicht ganz ernst gemeint, 
spiegelt aber die Entwicklung seit 2007 
und die Stimmung aller wider – Fas-
sungslosigkeit, Hilflosigkeit, Wut über 
den erneuten Wortbruch und die Ge-
ringschätzung eines teils (arbeits-)lebens-
langen überobligatorischen Einsatzes für 
diese Gesellschaft. Alle Versuche, mit 
der Landesregierung über die Doppel-
Null ins Gespräch und zu einem sinnvol-
len Ergebnis zu kommen, scheiterten. 
Schließlich haben wir gemeinsam die 
Oppositionsparlamentarier überzeugen 
können,  im Normenkontrollverfahren 
gegen dieses offensichtlich verfassungs-
widrige Gesetz vorzugehen und haben 
so – und auch bei den Nachverhandlun-
gen zum Besoldungsreparaturgesetz – 
mit Nachdruck gezeigt, dass die Dritte 
Gewalt nicht bereit ist, sich so behandeln 
zu lassen.

Aber wie geht es nun weiter? 

Sehr viel wird dadurch bestimmt wer-
den, wie sich die Politik zu den Proble-
men der Richter und der Dritten Gewalt 
verhält. Geht sie auf uns zu? Macht sie 
sinnvolle Vorschläge? Oder geht es nur 
darum, den Landeshaushalt zu finanzie-
ren? Will sie den Beruf des Richters und 
Staatsanwaltes wieder attraktiv gestalten 
in einem fairen Mix aus Belastung und 
Besoldung, getragen von einem Respekt 
vor den anderen Staatsgewalten? Oder 
setzt sie den im Sommer 2013 mit der 
Doppel-Null eingeschlagenen Weg der 
Spaltung der Gesellschaft, der Missach-
tung der Leistung der Kolleginnen und 
Kollegen fort? Danach werden wir unsere 
Reaktionen ausrichten (müssen). 

Es gibt Hinweise, die einen hoffen las-
sen können, dass man gemeinsam viel 
erreichen und die Auseinandersetzungen 
auf die Sacharbeit begrenzen kann. Das 
in Aussicht gestellte LRiStaG gehört dazu.

Aber auch das Thema der Dauerüber-
belastung ist anscheinend in der Politik 
angekommen. Im Haushalt 2015 werden 
19 „kw-Vermerke“ gestrichen und 40 
neue Stellen geschaffen. Also „+40“ statt 
„-19“. Das ist lobenswert und ist auch ge-
lobt worden4. Das Problem wird aber bis-
lang leider nur punktuell, nicht strukturell 
angegangen. Wenn das Pebb§y-Gut
achten 2014 vorliegt, werden wir das 
Thema Personalausstattung der Justiz (auf 
allen Gerichtsebenen) mit neuen Argu-
menten und noch größerem Nachdruck 

In seinen ersten Sitzungen nach der Lan-
desvertreterversammlung, am 27. 10. in 
Hamm und am 24. 11. 2014 im OLG Düs-
seldorf, machte sich der Geschäftsführen-
de Vorstand an die Geschäftsverteilung 
und die Planung für das kommende Jahr. 
In Zukunft werden allgemeine Arbeits-
grundlagen die Zusammenarbeit im Vor-
stand effektiver gestalten. Aufgaben gibt 
es dabei zahlreiche; neben den Dauer-
brennern Elektronischer Rechtsverkehr, 
Elektronische Akte, Besoldung und Belas-
tung werden Schwerpunkte der Arbeit auf 
der Novellierung des LRiStaG und dem  
Controlling liegen. Daneben soll die Ar-

Aus der Vorstandsarbeit

Neuordnung nach der LVV
beit der Amtsrichterkommission und der 
Staatsanwaltskommisson durch eine Re-
form verstärkt werden. Eine Geschäfts-
ordnung für beide Kommissionen steht 
dazu auf der Agenda. 

Erfreulich bleibt die Mitgliederentwick-
lung: Der Verband ist kontinuierlich wei-
ter gewachsen und aktuell 3 712 Mitglie-
der stark. 

Treffen mit dem DAV

Im Gespräch mit den Rechtsanwälten, 
das in regelmäßigen Abständen zum bes-

seren Verständnis der Probleme der ande-
ren Seite und zur Abstimmung von ge-
meinsamen politischen Vorgehen mit dem 
DAV-NRW stattfindet, wurde eine Reihe 
von Themen erörtert, wie das Urteil des 
VG Aachen – 8 K 532/11 – vom 17. 7. 2013, 
mit dem ein Anwalt erfolgreich eingeklagt 
hatte, dass er das gerichtliche Telefonver-
zeichnis erhält, und die Anlegung eines 
Verzeichnisses für Sachverständige in fa-
miliengerichtlichen Verfahren. Außerdem 
ging es um den Entscheidungszeitpunkt 
bei der Verfahrens- und Prozesskostenhil-
fe und Schutzschriften im Einstweiligen 
Verfügungsverfahren.
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verfolgen und den Justizminister an sein 
vor einem Jahr erfolgtes Bekenntnis zu 
100 % Pebb§y erinnern5. 

Besoldung wird ungeachtet des Ergeb-
nisses der Verhandlung vor dem BVerfG 
vom 3. 12. 2014 weiterhin ein zentrales 
Thema sein. So führt die Besoldungsmise-
re mittlerweile nachweislich zu erhebli-
chen Problemen bei der Nachwuchsge-
winnung. Im Europavergleich sind wir 
nach wie vor eines von zwei Ländern, das 
im Einstiegsgehalt Richter und Staatsan-
wälte unter dem Gesamtdurchnittsver-
dienst aller Berufe des Landes bezahlt. 
Dessen ungeachtet hat die Politik sehr 
offen erkennen lassen, dass sie das mit 
der Doppel-Null geplante Einsparvolu-
men von 780 Mio. Euro nun gestreckt 
durch die „soziale Staffelung“ erreichen 
will. Die Besoldung 2013/2014 spricht 
deutliche Worte: Bezahlt werden soll das 
allein von A  13 aufwärts und damit im 

Wesentlichen (auch) von uns. Wir werden 
also wahrscheinlich um jeden einzelnen 
Cent kämpfen müssen. Ich hoffe, ich irre.

Dabei drängen noch ganz andere The-
men, die strukturell wahrscheinlich sogar 
viel wichtiger sind: Elektronischer Rechts-
verkehr, Elektronische Akte und nicht zu-
letzt Controlling werden die Justiz in den 
nächsten Jahren in einer Form verändern, 
gegen die die Umstellung von mechani-
schen Schreibmaschinen auf Computer 
und Internet eine Marginalie ist.

Auch hier sind wir an der Arbeit: Die 
LVV hat zum Thema Controlling Maßstä-
be gesetzt, neben unserer Arbeitsgemein-
schaft nimmt sich jetzt auch der Bundes-
verband aufgrund unserer Initiative des 
Themas an und wird im Rahmen einer 
auch von uns mit initiierten und getrage-
nen Arbeitsgruppe „Elektronische Akte“ 
der Problematik von Funktionalität, Ergo-

nomie und Durchdringungstiefe bei digi-
talem Lesen annehmen.

Bitte begleiten Sie die Arbeit des Vor-
standes mit Ihren Ideen und Vorschlägen, 
mit Ihrer Kritik und Ihren Forderungen.

Es gibt viel tun – ich freue mich drauf!
Christian Friehoff

1 �Siehe rista 6/2009, S. 8 (Jubiläumsheft 60 Jahre 
DRB-NRW): „Zur Historie“

2 �Siehe rista 6/2007
3 �Siehe rista 3/2013
4 �Hierzu die Stellungnahme im Unterausschuss 

Personal vom 21. 10. 2014, zusammengefasst in 
diesem Heft

5 �rista 1/2014 S. 14; An dieser Stelle nochmals 
Dank an alle Kolleg-inn-en, die mit viel Auf-
wand ihre Arbeitszeit in unser aller Interesse 
aufgeschrieben haben. Was auch immer daraus 
wird: Ihren Beitrag haben Sie hervorragend ge-
leistet!

Lieber Reiner, sagt Dir der 14. Oktober 
2008 noch etwas?

Ja, das war der Tag Deiner Wahl zum 
Landesvorsitzenden in Bensberg. Der 
Landesverband hatte kurz vorher – tat-
sächlich – die magische Zahl von 3 000 
Mitgliedern überschritten. 

Selbst die Optimisten dachten vorher: 
Ein ehrgeiziges Ziel; selbst wenn wir es 
nicht schaffen, ist es gut, möglichst nahe 
an die Zahl von 3 000 heranzukommen.

Mit dieser Zahl bist Du gestartet. Das 
konnte zum einen eine stabile Grundlage 
sein, zum anderen aber auch eine schwe-
re Bürde für Dich als neu gewählter Lan-
desvorsitzender. 

Nichtsdestotrotz war das für Dich kein 
Problem. Warum auch? Du hattest 
schließlich schon mit etwa 20 als Berufs-
wunsch Bundeskanzler angegeben. 

In den Landesvorsitz bist Du, um es mit 
Deinen Worten zu sagen, so hineinge-
schwommen. Dabei hast Du diese Positi-
on sehr sorgfältig und sehr souverän 
wahrgenommen. Ich und viele andere 
hatten den Eindruck, dieses Amt war Dir 
wichtig. Nicht um Deinetwillen, auch 
nicht um vorrangig die Besoldungsinter-

Aus der Verabschiedungsrede für

Reiner Lindemann
essen Deiner Kollegen zu wahren, son-
dern Dir ging es im Kern darum, die Posi-
tion und die Würde der Dritten Gewalt zu 
wahren. 

Natürlich kann man es nicht jedem 
recht machen. Natürlich gibt es auch in 
unserem Verband Konflikte. Kommunika-
tion war und ist Deine Stärke. Du konn-
test stets mit den unterschiedlichsten 
Strömungen in unserem Verband kom-
munizieren. Du hast den Gesprächsfaden 
nie abreißen lassen, Probleme nicht lie-
gen lassen, sondern hast sie gelöst.

So war es nicht verwunderlich, dass die 
nächste magische Zahl, die viermal die 
drei, 3 333, überschritten wurde. Allein 
diese Zielvorgabe kam schon einer Visi-
on gleich. Aber ich denke, mit Visionen 
kann man umgehen. Ich halte es mit un-
serem ehemaligen Bundesverfassungs- 
und Bundespräsidenten Roman Her-
zog, der Visionen einmal als Strategien 
des Handelns bezeichnet hat. Das unter-
scheidet Visionen eben von nicht mach-
baren Utopien.

Lieber Reiner, in diesem Sinne bist Du 
auch für uns ein Visionär.

Dass in Deine Zeit die größte Demo von 
Richtern und Staatsanwälten gefallen ist, 

ist hinreichend bekannt. Dass Du den 
Rücktritt der Ministerpräsidentin gefor-
dert hast, hat bundesweit mächtig Ein-
druck gemacht. Dass Du auch in übermü-
detem Zustand zu nächtlicher Zeit nicht 
bereit warst, Deine Unterschrift unter 
eine untragbare Vereinbarung zu setzen, 
dafür gilt Dir nochmals unser aller 
Dank.

Dass wir jetzt aktuell 3 702 Mitglieder 
haben, ist deshalb mehr als konsequent.

Lieber Reiner, ich weiß, dass Dir zu viel 
Lob eher unangenehm ist. Deshalb greife 
ich zur westfälischen Variante: Du hast 
das beileibe nicht schlecht gemacht.  

	 Joachim Lüblinghoff
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rista: Glückwunsch zu Ihrem hervorra-
genden Wahlergebnis, Thomas Hubert!

Hubert: (lacht) Die Bewerberlage war 
sehr übersichtlich. Das Amt des Ge-
schäftsführers ist ein Ehrenamt, das ne-
ben dem ja durchaus ausfüllenden Rich-
terberuf eine Menge zusätzlicher Arbeit 
und Verantwortung mit sich bringt. Nach 
meiner Wahl durch den Gesamtvorstand 
haben die meisten Gratulanten ihre 
Glückwünsche mit der Frage verknüpft, 
ob ich mir das auch wirklich gut überlegt 
hätte.

rista: Und, haben Sie?

Hubert: Unser bisheriger Landesvorsit-
zender Reiner Lindemann war mir ein 
Vorbild. Er hat eine noch deutlich höhere 
Belastung gemeistert, war nie genervt, 
immer freundlich. Sich engagieren macht 
Mühe, aber auch Spaß.

rista: Welche beruflichen Stationen ha-
ben Sie bisher durchlaufen?

Hubert: Nach Studium in Heidelberg 
und Referendariat in Bochum begann ich 
meine Richterlaufbahn im November 
1999 beim LG Kleve. Es folgten Stationen 
beim AG Rheinberg und ab August 2002 
beim AG Moers, wo ich – unterbrochen 
nur durch die Verwaltungserprobung 
beim LG Kleve – bis 2014 tätig war. Zu-
letzt bearbeitete ich dort Erwachsenen- 
und Jugendstrafsachen, daneben war ich 
als stellvertretender Vorsitzender Mitglied 

rista-Interview mit dem neuen  
Geschäftsführer RAG Thomas Hubert

der auswärtigen Strafkammer des LG Kle-
ve in Moers. Seit Oktober 2014 bin ich 
nun stellvertretender Direktor beim AG 
Dinslaken, wo ich derzeit Zivilsachen be-
arbeite.

rista: Welche Eigenschaften sollte ein  
Geschäftsführer haben?

Hubert: Zunächst einmal sollte man na-
türlich Interesse für Verbandstätigkeit im 
Allgemeinen mitbringen. Schnell hat sich 
mir auch gezeigt, dass Mobilität, Flexibili-
tät und auch gutes Sitzfleisch für lange 
Runden von Vorteil sind und nicht zuletzt 
eine Ehefrau, die den zeitlichen Mehrauf-
wand mitträgt und familienintern auf-
fängt.

rista: Welche Aufgaben hat ein Ge-
schäftsführer in unserem Verband?

Hubert: Nach unserer Satzung unter-
stützt er den Geschäftsführenden Vor-
stand in der Geschäftsführung und wirkt 
im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden 
für den Verband nach außen. 

Damit ist ein sehr weiter Rahmen abge-
steckt, den es auszufüllen gilt. Schwer-
punkte bilden hierbei sicherlich die Koor-
dination und Organisation von Terminen, 
Kontakte zu den anderen Landesverbän-
den und dem Bundesverband, die Zu-
sammenarbeit mit dem Vorsitzenden und 
natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit. 
Langeweile kann da jedenfalls nicht ent-
stehen.

Friehoff, Hubert

rista: Ihre ersten Eindrücke: Kommt 
Reue auf?

Hubert: Die ersten Eindrücke sind 
durchweg positiv. Trotz der Mehrbelas-
tung konnte ich bereits feststellen, dass 
die Geschäftsführertätigkeit abwechs-
lungsreich, interessant und in jeder Hin-
sicht horizonterweiternd ist. Ich freue 
mich auf die vor mir liegenden Aufgaben 
und hoffe, dass ich dem Vertrauensvor-
schuss, der mir mit meiner Wahl gegeben 
wurde, gerecht werde.

rista: Danke für das Gespräch. Wir 
wünschen gute Nerven und viel Glück!

Das Interview führte  
DAG a. D. Dr. Einhard Franke, Hattingen  

Der Haushaltsplan 2015 sieht vor, alte 
kw-Vermerke zu streichen und 40 neue 
Richterstellen zu schaffen. Dass trotzdem 
weiterhin dringender Handlungsbedarf 
besteht, machte der Landesvorsitzende 
Christian Friehoff, der zusammen mit 
dem Landesvorsitzenden Herbert Doh-
men des Bundes der Finanzrichterinnen 
und Finanzrichter den Richterbund NRW 
vertrat, am 21. 10. 2014 in der Anhörung  
vor dem LT-Unterausschuss Personal 
deutlich. Der Dauerüberbelastung der 
Justiz werde nur punktuell, nicht struktu-

DRB vor dem Unterausschuss Personal

Landtagsanhörung zum Haushalt 2015
rell begegnet. Der stellenbasierte Ansatz 
des Justizministeriums spiegele die Ar-
beitsrealität nicht wider. Krankheiten, 
Elternzeiten, Abordnungen und Nachbe-
setzungsvakanzen etc. führten organisa-
torisch unvermeidbar dazu, dass 5 bis 
8 % der Stellen dauerhaft nicht besetzbar 
seien. Nach der Personalverwendungs-
statistik, aus der hervorgeht, wie viele 
Kräfte tatsächlich vorhanden sind, um die 
Arbeit zu erledigen, fehlten angesichts 
der Differenz aus Personalbedarf und ein-
gesetztem Personal zum 30. 6. 2014 gut 

In der Behörde
Das Phantom arbeitet hinter verschlos-
sener Tür. Gelegentlich ist ein Husten 
zu hören. Der Blick durch das Schlüs-
selloch starrt auf einen leeren Büro-
stuhl. Die Akten scheinen wie von 
selbst ins Ablagefach zu wandern. 

Auf der Geschäftsstelle wird von ei-
ner Unterschrift berichtet, die sich 
niemandem zuordnen lässt. Angeblich 
handelt es sich um einen Modellver-
such; Genaueres aber könnte allenfalls 
der Finanzminister sagen.

Andreas Martin
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„Wir müssen draußen bleiben.“ – Das 
OVG Saarlouis hat in einer Entscheidung 
vom 21. 10. 20141 der Regierung des 
Saarlandes ins Stammbuch geschrieben, 
dass dieser Satz wirklich nur für Vierbei-
ner in der Metzgerei gilt, nicht aber für 
die  Spitzenorganisation eines Berufsver-
bandes respektive den Richterbund.

Seit Oktober 2012 führt die saarländi-
sche Landesregierung sogenannte Spit-
zengespräche im Rahmen des Projektes 
„Zukunftssichere Landesverwaltung“ mit 
den Spitzengewerkschaften, dem dbb be-
amtenbund und tarifunion, dem DGB 
nebst der GdP, der GEW und ver.di sowie 
dem CGB. Nur der Saarländische Richter-
bund wurde als einzige Spitzenorganisa
tion dazu nicht eingeladen. Gegenstand 
dieser Gespräche sind allgemeine und ge-
setzliche Regelungen über die Um- und 
Neugestaltung der Landesverwaltung. In 
diesem Rahmen wurden bereits Vereinba-
rungen über die Einsparung von Personal, 
die Anhebung der Altersgrenze oder die 
Besoldung und Versorgung der Beamten 
und Richter getroffen. Obwohl der Saar-
ländische Richterbund seine Beteiligung 
einforderte, weigerte sich die Landesre-
gierung beharrlich, den Richterbund an 
den Gesprächen zu beteiligen. Das OVG 
Saarlouis hat nunmehr am 21. 10. 2014 
entschieden, dass der Saarländische Rich-
terbund als Spitzenverband an den Ge-
sprächen zu beteiligen ist.

Entscheidung des Saarländischen OVG

Richterbund muss an Spitzengesprächen  
der Landesregierung beteiligt werden

1 �Az.: 1 B 285/14; im Netz nachzulesen z. B. un-
ter www.rechtsprechung.saarland.de

Saarlouis ist 
überall! 
In Nordrhein-Westfalen lud Minister-
präsidentin Kraft im August 2014 hand-
verlesene Verbandsvertreter zu Ge-
sprächen über ein Reparaturgesetz zur 
Besoldung 2013/2014 ein. Alle maß-
geblichen Spitzenverbände waren be-
rücksichtigt worden – nur nicht der 
Bund der Richter und Staatsanwälte in 
NRW. 

Erst als wir unter Hinweis auf unsere 
Stellung als Spitzenverband unsere Be-
teiligung schriftlich einforderten, wur-
den uns die Türen geöffnet.

Die Entscheidung des OVG Saarlouis 
stellt nun klar, dass dieses „nachträgli-
che Willkommen auf Selbsteinladung“ 
kein Entgegenkommen der Minister-
präsidentin, sondern die Erfüllung ei-
ner rechtlichen Pflicht war.

Wir gehen davon aus, dass wir von 
Anfang an eingeladen worden wären, 
wenn die Entscheidung des OVG Saar-
louis bereits im Juli 2014 ergangen 
wäre.

460 Richter und 180 Staatsanwälte in 
NRW. Mit der Schaffung der 40 neuen 
Stellen werde der richtige Weg beschrit-
ten, das Ziel liege aber noch in weiter Fer-
ne. Friehoff appellierte an die Politiker, 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für 
eine dauerhafte Lösung des Überlastungs-
problems spätestens nach dem Abschluss 
der Pebb§y-Neuerhebung nachzukom-
men. Die Schuldenbremse spiele spätes-
tens dann keine Rolle mehr, wenn der 
Staat in seinem Kernbereich dauerhaft 
nicht mehr funktioniere. Zur anstehenden 
Besoldungsrunde mahnte Friehoff an, 
dass allein eine 1:1-Umsetzung zu erwar-
tender Tarifabschlüsse nicht ausreichen 
werde, um die Besoldung der Richter und 
Staatsanwälte auf das verfassungsgemäß 
notwendige Niveau anzuheben. Er gehe 
außerdem davon aus, dass mit Rücksicht 
auf die vom BVerfG für den 3. 12. 2014 
anberaumte mündliche Verhandlung über 
die Richterbesoldung erhebliche Rück-
stellungen im Haus-
halt 2015 eingeplant 
würden, um eine er-
neute Haushaltsperre 
zu vermeiden.

Mit der Zuweisung von Buß- u. Strafgeldern ermöglichen Sie zusätzliche
pädagogische, therapeutische und pflegerische Aufgaben in der Behinderten-
und Altenhilfe, wie z.B. das Therapeutische Reiten.

Die Evangelische Stiftung Volmarstein betreut ambulant, teilstationär und
stationär körperbehinderte, pflegebedürftige und alte Menschen.

Sie ist Träger von Wohn- und Pflegeheimen, Ambulanten Diensten, Schulen
und Werkstätten, bietet Berufsausbildung, eine Orthopädische Fachklinik und
ist in der Forschung tätig.
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Hauptthema der Versammlung in Bad 
Honnef waren die Referate zur Ausgestal-
tung des Controllings, für die der DRB 
LMR Klaus Petermann aus dem Justizmi-
nisterium und MdL Dietmar Schulz von 

Referate auf der LVV
der Partei der Piraten eingeladen hatte. 
Sie gaben anschaulich einen Einblick in 
den Stand des Vorgehens und der Beden-
ken. Die Delegierten waren durch eine 
Erläuterung bei der Einladung zur LVV 

Die Grundzüge des Justizcontrollings in 
NRW darzustellen, heißt immer auch, mit 
einigen Vorurteilen aufzuräumen, die hier 
und da um die Konzepte herum entstan-
den sind: Weder Direktoren noch Präsi-
denten, noch die Mittelbehörden und 
auch nicht das Justizministerium sind – frei 
nach George Orwell – die „big brothers“, 
die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vollständig überwachen. Das Gegenteil ist 
der Fall: Die gläserne Justiz oder gar den 
gläsernen Richter gibt es nicht und wird es 
auch bei der Einführung des Elektroni-
schen Rechtsverkehrs und der Elektroni-
schen Akte nicht geben. Präzise Daten-
schutzmechanismen verhindern z. B., 
dass mehr Personen Kenntnis vom Akten-
inhalt der E-Akte erhalten, als dies bei der 
Papierakte zulässig ist. Eine Einsichtsmög-
lichkeit durch „die Verwaltung nach 
oben“ gibt es schon technisch nicht.

Justizcontrolling in NRW*

Am leichtesten werden die Konturen 
unseres Controllings durch eine Vorstel-
lung dessen deutlich, was das Justizminis-
terium, die Mittelbehörden und die Ge-
richtsleitungen im Controlling eigentlich 
tun. Controlling bedeutet nicht Kontrolle. 
Vielmehr steht Controlling in der heutigen 
Zeit für ein System der permanenten und 
frühzeitigen Bereitstellung von entschei-
dungsrelevanten Informationen. Im klassi-
schen betriebswirtschaftlichen Control-
ling ist es ein Regelkreis, in dem 
Leistungen, Ressourcen und Budgets ge-
plant und Zielwerte mit den einzelnen 
Verantwortlichen vereinbart werden. Zu-
dem wird das tatsächlich Erreichte lau-
fend mit Kennzahlen gemessen und mit 
dem Plan verglichen. Bei Bedarf werden 
entsprechende Korrekturmaßnahmen 
eingeleitet. Das muss angemessen auf die 
Justiz übertragen werden.

Richterliche Ressourcen lassen sich 
nicht planen wie diejenigen eines Mon-
teurs am Fließband eines Autobauers. 
Auch mit Richtern Zielwerte etwa im Hin-
blick auf Anzahl und Art der Verfahrens-
erledigungen zu vereinbaren, ist unzuläs-
sig und verbietet sich. Und auch die 
Budgets eines kameralistischen Haushalts 
lassen sich klassischen Controllingregeln 
nicht ohne Weiteres unterwerfen. Trotz-
dem ist die Ausgangslage klar: Die Justiz 
in NRW steht unter großem Leistungs-
druck. Sie ist gehalten, ihre Leistungen 
unter veränderten Rahmenbedingungen, 
insbesondere knapper Finanzmittel, zu 

durch die Arbeitsgruppe Controlling des 
DRB-NRW auf die Problematik einge-
stimmt und fassten im Anschluss an die 
Referate den hier abgedruckten Be-
schluss.

* �Für die Veröffentlichung stark gekürzte und 
überarbeitete Fassung eines Referats vom Verf. 
anlässlich der Landesvertreterversammlung 
des Bundes der Richter und Staatsanwälte in 
NRW am 30. 9. 2014 in Bad Honnef.

Diskussionspapier der Arbeitsgruppe Controlling
1. Begriffsbestimmung:  

Controlling – Benchmarking 

Controlling: Das systematische Erheben 
von Daten als betriebswirtschaftliche 
Steuerungsinformationen in strukturierter 
und komprimierter Form als Grundlage 
für die Überwachung der Wirtschaftlich-
keit und für die Beurteilung der Ge-
schäftsentwicklung anhand von Zielgrö-
ßen wie Gewinn, Rentabilität und 
Deckungsbeitrag. Das Controlling greift 
auf diese Datenbasis zurück, verdichtet 
sie weiter, stellt die erreichten Werte den 
vorgegebenen aus der Planung gegen-
über und bereitet sie zu benutzerorien-
tierten Managementberichten auf. Dane-
ben stellt das Controlling Kennzahlsysteme 
zur Verfügung, die zur Fundierung be-
trieblicher Entscheidungen dienen. Für 
den Controller stellen die Informationen 
der Kostenrechnung zumindest im opera-
tiven Geschäft die wesentliche Arbeits-
grundlage zur Verfügung.

Benchmarking: Benchmarking ist ein 
systematischer und kontinuierlicher Pro-
zess des Vergleichens von Produkten, 
Dienstleistungen und Prozessen im eige-
nen Unternehmen sowie mit denen in 
fremden Unternehmen in qualitativer 
und/oder quantitativer Hinsicht. 

2. Thesen:

Daten die erhoben werden, werden ir-
gendwann auch genutzt.

Die Erhebung von bestimmten Kenn-
zahlen kann Einfluss auf die richterliche 
Arbeit haben. 

Bestimmte Daten müssen zur Wahrneh-
mung der gesetzlichen Aufgaben der Prä-
sidien und der Präsidenten erhoben wer-
den. Abgesehen von diesen Daten ist die 
Erhebung von Kennzahlen für den Richter 
oder Staatsanwalt ohne Nutzen und ver-
mittelt auch der Justizverwaltung allen-

falls nur geringfügig Erkenntnisse und 
kaum zusätzliche Handlungsoptionen, 
die weder ihre Erhebung noch ihre Ver-
wendung rechtfertigen.

Zulässig ist die Erhebung von Daten nur, 
soweit sie unter strikter Wahrung des Ver-
hältnismäßigkeitsgebots zur Erfüllung von 
gesetzlichen Aufgaben gesammelt und 
verwendet werden. 

Der Anspruch der Bürger auf einen effi-
zienten Rechtsschutz verlangt eine Quali-
tät der Verfahren, unabhängig von Kos-
tengesichtspunkten. Die Erhebung 
verfahrensbezogener Kostendaten darf 
daher nur auf der Ebene des Haushalts-
planes (z. B. entsprechend den Kapiteln 
des Etats) erfolgen. Ihr Einsatz zur Steue-
rung richterlichen oder staatsanwalt-
schaftlichen Leistungsverhaltens ist unter 
keinem denkbaren Gesichtspunkt hin-
nehmbar.
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optimieren, darf aber gleichzeitig weder 
die Bürgerinnen und Bürger als Adressa-
ten ihrer Leistung noch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter als ihre wichtigste 
Ressource aus den Augen verlieren. Zur 
Bewältigung dieser Aufgabe gehört auch 
das Controlling: Ein Steuerungsinstru-
ment, mit dessen Hilfe die Erfolgsfaktoren 
der Leistungserstellung erkennbar und 
messbar gemacht werden können. Wir 
konzentrieren uns mit unseren Controlling
ansätzen auf die Organisation, also die 
internen Prozesse und Strukturen. Wich-
tigster Grundsatz ist dabei: Es geht nie um 
einzelne Mitarbeiter-innen. Das Augen-
merk gilt der Organisation, der Arbeits-
einheit, dem Prozess, dem Ablauf und 
natürlich der Effizienz.

Hierbei steht nicht nur die Richterin/der 
Richter im Fokus. Besonderes Augenmerk 
gilt etwa den sog. Kanzleierledigungszah-
len. Der Zeitraum, den die Versendung 
eines „Justizprodukts“ – also etwa ein Ur-
teil, ein Beschluss oder eine Verfügung – 
innerhalb der gesamten Organisation be-
nötigt, ist eine sehr wichtige Kennzahl für 
die Aufgabenerledigung und Belastung 
im Servicebereich und natürlich auch für 
die Wahrnehmung justizieller Aufgaben
erledigung in der Öffentlichkeit. Soweit 
hier und da bei einzelnen Justizmitarbei-
ter-inne-n der Eindruck entstanden sein 
könnte, dass neue Software und die Inst-
rumente unseres Organisationscontrol-
lings einer versteckten automatisierten 
Arbeits- und Leistungskontrolle Einzelner 
dienen könnten, ist unbedingt festzuhal-
ten, dass dies nicht der Fall ist und auch in 
der Zukunft nicht sein wird. Die Instru-
mente dienen nie dazu, die Leistung ein-
zelner Mitarbeiter festzustellen und zu 
bewerten. Ebenso steht fest: Kennzahlen 
zu einzelnen Richterinnen und Richtern 
gibt es nicht!

Zum Justizcontrolling in NRW gehört es 
trotzdem, auch die richterlichen Geschäf-
te in einem Gericht anhand von Zahlen 
abzubilden. Wie alle gerichtsspezifischen 
Kennzahlen sind diese in unserem  
Managementinformationssystem (MIS) 
enthalten, welches derzeit in der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit, bei den Staats
anwaltschaften und im Vollzug zum Ein-
satz kommt. Hierbei werden freilich auch 
Kennzahlen wie Eingänge, Erledigungen, 
Alter der erledigten Verfahren usw. abge-
bildet, die den Behördenleitern und Präsi-
dien wichtige Impulse bei der Geschäfts-
verteilung geben können. Diese Zahlen 
werden aber nie auf konkret identifizier-
bare Richter, sondern immer bezogen auf 
die Gesamtzahl der Richterarbeitskraftan-
teile dargestellt, die tatsächlich in der je-
weiligen Organisationseinheit tätig wer-
den.

Hierbei ist uns besonders Transparenz 
wichtig: Im MIS gilt der Grundsatz „Jeder 
Nutzer sieht alles!“ Eben weil es keine per-
sonenbezogenen, sondern ausschließlich 
organisationsbezogene Daten enthält, 
können die Nutzer des MIS, also regelmä-
ßig die Leitungsbereiche der Gerichte, die 
Daten aller Gerichte in NRW sehen und 
komfortabel miteinander vergleichen. 
Mehr noch: Damit sie ihrer Beratungs-
funktion nachkommen können, haben alle 
Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsit-
zenden aller Richterräte eine Zugriffsbe-
rechtigung zum MIS und können unter-

schiedslos die gleichen Daten einsehen. 
Interessenvertretung und Transparenz sind 
ohnehin durch die Beteiligung des Haupt-
richterrats sichergestellt, welcher der Ein-
führung des MIS zugestimmt und natürlich 
auch die dort vorgesehenen Kennzahlen 
überprüft hat. 

Danach gibt es beim Justizcontrolling in 
NRW auf Mitarbeiterseite für niemanden 
etwas zu fürchten. Was abgebildet wird, 
sind Kennzahlen, welche die Verantwort-
lichen in die Lage versetzen, auf Auffällig-
keiten flexibel, mit Umsicht und zeitnah 
zu reagieren. Diese Instrumente sind be-
reits im Ausgangspunkt ungeeignet, ein-
zelne Personen zu überwachen oder 
Rückschlüsse auf die Arbeitsleistung und 
Arbeitserledigung einzelner Personen zu-
zulassen. Das beschriebene Controlling 
ist vielmehr Hilfsmittel für eine zeitgemä-
ße Führung moderner Justizbehörden mit 
ihren unterschiedlichsten Aufgaben. In 
NRW ist Justizcontrolling gerade keine 
Kontrolle. Es hilft letztlich bei einer gleich-
mäßigen und sachgerechten Arbeitsbe-
lastung jeder Mitarbeiterin und jedes Mit-
arbeiters, jeder Richterin und jedes 
Richters in NRW. Das ist nicht nur unsere 
vornehmste Pflicht als Arbeitgeber und 
Dienstherr, sondern auch unsere Ver-
pflichtung für eine funktionierende Justiz 
als wichtiges Element unseres Staatswe-
sens.

LMR Klaus Petermann,  
Justizministerium NRW

Liebes Christkind!

Ich wünsche mir eine bessere Welt. 

Eine Politik, die sagt, was sie meint. 

Die hält, was sie verspricht.

Die sich nicht morgen aus praktischen 
Gründen nicht mehr an das erinnert, 
was sie gestern vertrat.

Die, die sich ernsthaft mit aller Kraft für 
den Erhalt der Gerechtigkeit und Solida-
rität in dieser Gesellschaft einsetzen, un-
terstützt und ihnen die Arbeit erleichtert, 
statt sie erschwert. 

Die diesen Menschen genug Kollegen 
gibt, um ihre Arbeit so zu machen, wie 
es die Bürger verdient hätten, und sie zu-
gleich so entlohnt, wie sie es verdient 
hätten.

Die Entscheidungen nach dem trifft, 
was wichtig und richtig ist, nicht nach 
dem, was laut genug als vermeintlich 
wichtig und vermeintlich richtig ange-
priesen wird.

Die Verantwortung nicht als Auftrag für 
nur einige Jahre, sondern als moralische 
Pflicht versteht.

Die dies alles unabhängig von der 
Parteifarbe und unabhängig von Wahl-
terminen als so selbstverständlich an-
sieht, dass ich Dir – liebes Christkind – 
diese Wünsche nicht anvertrauen 
müsste.
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Es kommt darauf an

Es kommt darauf an, wie viel Control-
ling die Arbeit von Richtern und Staats-
anwälten verträgt. Politik und Exekuti-
ve bemühen sich seit geraumer Zeit, 
die Ökonomisierung der Justiz durch-
zusetzen. Ich habe aber Sympathie für 
die gegenteilige Sichtweise, dass das 
Steuerungsziel der Justiz das Recht sein 
muss. 

Ziel von Controlling ist es, die Politik 
und Verwaltung mit Informationen zu 
versorgen, die sie bei ihren – vornehmlich 
fiskalischen – Entscheidungen benötigt. 
Das führt auch zur Frage nach den 
Schranken und Begrenzungen der richter-
lichen Weisungsfreiheit. Wie kann Con
trolling in diese weisungsfreien Bereiche 
integriert werden? Auch wenn „Control-
ling“ nicht Kontrolle bedeutet, so kann es 
zur Kontrolle benutzt werden. 

Die Lage bei den Staatsanwaltschaften 
ist im Übrigen viel komplizierter und soll 
in meinem Referat aus Zeitgründen aus-
gespart bleiben. 

Für Controlling gibt es mehrere Modelle, 
eines ist das „Balanced Scoreboard“ 
(BSC). BSC ist ein Instrument, Unterneh-
mensgewinne zu maximieren, bei dem 
dauernder Beratungsbedarf durch ent-
sprechend spezialisierte Häuser garantiert 
ist. In der Wirtschaft definiert man – aus-
gehend von der Vision des Unterneh-
mens – strategische Ziele und Perspekti-
ven. Für diese werden Messgrößen 
entwickelt und Zwischenziele festgelegt. 
Dann werden Maßnahmen gesucht, mit 

denen die Ziele erreicht werden können. 
Ich möchte dieses Modell als Fluch be-
zeichnen. Allenfalls könnte es im Bereich 
der Justiz- und Gerichtsverwaltung Platz 
greifen. 

In Niedersachsen hat es ein Justizcont-
rolling gegeben. Basis war das BSC. Auch 
Baden-Württemberg und Berlin haben 
mit ähnlichen „neuen Steuerungsinstru-
menten“ operiert. 

Nach dem Berliner Modell flossen in 
das Controlling ein: 
1. effektive Rechtsgewährung, 
2. �Steigerung der Akzeptanz gegenüber 

Öffentlichkeit und Verfahrensbeteilig-
ten, 

3. �Steigerung von Mitarbeiterqualifikati-
on, -motivation und -zufriedenheit, 

4. Wirtschaftlichkeit. 

Controlling ist geeignet, die richterliche 
und die staatsanwaltschaftliche Unab-
hängigkeit zu gefährden. Deswegen soll 
der DRB-NRW e. V. diesen Gefahren 
durch geeignete Maßnahmen, z. B. 
durch Förderung von Dienstvereinba-
rungen, begegnen. Dabei sollen die fol-
genden Aspekte beachtet werden:

1. Bei der Erhebung und Verarbeitung 
von Daten richterlicher Arbeitsweise 
muss die strikte Beachtung der richterli-
chen Unabhängigkeit gewährleistet sein. 
Die Erhebung und Verarbeitung von Da-
ten richterlicher wie staatsanwaltschaft-
licher Arbeit darf nur unter strikter  
Beachtung des geltenden Datenschutz-
rechts und des Verhältnismäßigkeits-
prinzips erfolgen.

2. Die Steuerung richterlichen wie 
staatsanwaltschaftlichen Arbeits- und 
Leistungsverhaltens durch permanente 
Datenerhebung ist unzulässig.

3. Aus Erkenntnissen aus der systemati-
schen Kennzahlerhebung dürfen keine 
Rückschlüsse für die Beruteilungen ge-
zogen werden. Zulässig ist/bleibt die 
einzelfallbezogene Auswertung der vor-
handenen Daten (z. B. Anzahl der erle-
digten Verfahren, durchschnittliche Ver-

fahrensdauer), soweit sie von den 
Beurteilungsrichtlinien gedeckt sind.

4. Jegliche Erhebung oder Verarbei-
tung von Daten betreffend Kosten rich-
terlicher oder staatsanwaltschaftlicher 
Arbeit, insbesondere im Rahmen von 
Übersichten oder im Wege des Bench-
markings, die in irgendeiner Weise ge-
eignet ist, Einfluss auf richterliche oder 
staatsanwaltschaftliche Arbeitsweise 
auszuüben, hat zu unterbleiben.

5. Selbstverwaltungsgremien (Präsidi-
en) und die Vertretungen der Richter 
und Staatsanwälte müssen einen eige-
nen Zugriff auf die Daten haben, die zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
bzw. ihrer Mitwirkungsrechte notwen-
dig sind.

6. Die Zugriffsrechte auf die erhobe-
nen Daten werden für alle entsprechend 
den jeweiligen gesetzlichen Aufgaben 
eingeschränkt und alle Zugriffe werden 
protokolliert. Jede Richterin, jeder Rich-
ter, jede Staatsanwältin und jeder Staats-
anwalt haben jederzeit Anspruch auf 
Auskunft, welche Daten betreffend ihrer 
Arbeitsweise von wem erhoben worden 
sind und aus welchen Gründen dies ge-
schehen ist.

LVV-Beschluss zum Controlling

Aus dem Referat von MdL Dietmar Schulz 

Controlling – Fluch oder Segen
Kern des Wirtschaftlichkeitscontrollings 

sind Daten über Produkte, die zu Kosten- 
und Leistungsvergleichen herangezogen 
werden können. Das darf aber nur auf 
freiwilliger Basis geschehen. Kostende-
ckungsgrade dürfen in der Justiz nur in 
Randbereichen ein Thema sein. Kosten-
vergleiche dürfen nur unter Beachtung 
des Datenschutzes durchgeführt werden. 
Auch ist zu beachten, dass haushalts-
rechtliche Maßnahmen nicht im Steue-
rungsbereich der Justiz stehen. 

Meiner Ansicht nach kann die Lösung 
nur im Zwei-Säulen-Modell des DRB lie-
gen, das die Bundesvertreterversammlung 
des DRB am 27. 4. 2007 verabschiedet hat. 

Alle anderen Modelle versuchen schein-
bar eine effiziente Justiz, eine funktions-
gerechte, unabhängige und qualitativ 
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Auf der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des Bundes Deutscher Sozialrichter 
(BDS) am 25. und 26. 9. 2014 in Freiburg 
ist Dr. Steffen Roller, stVDSG  Konstanz, 
zum neuen Vorsitzenden gewählt wor-
den. Steffen Roller tritt die Nachfolge 
von VRLSG Hans-Peter Jung (LSG Essen) 
an, der dieses Amt 20 Jahre lang beklei-
det hat. Damit geht für den Verband eine 
Ära zu Ende. Das wird auch dadurch 
deutlich, dass Hans-Peter Jung zuletzt 
dienstältestes Mitglied im Bundesvor-
stand des DRB war. In seine Amtszeit 
fallen so bedeutsame Themen wie  die 
Debatte um die Zusammenführung der 
Fachgerichtsbarkeiten, die Übertragung 
der Zuständigkeit für die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende, die Sozialhilfe und 
das Asylbewerberleistungsrecht auf die 
Sozialgerichtsbarkeit bei völlig unzurei-
chender Personalausstattung und die 
Diskussion um PEBB§Y Fach. Der große 
Dank, den der Verband Hans-Peter Jung 
für seine Tätigkeit schuldet, kam nicht 
nur in vielen Würdigungen auf der Mit-
gliederversammlung zum Ausdruck, son-
dern auch dadurch, dass er zum ersten 
Ehrenvorsitzenden des BDS gewählt 
wurde.

Mit dem Baden-Württemberger Dr. 
Steffen Roller kommt nun erstmals ein 
Vorsitzender des BDS aus einem ande-
ren Bundesland als NRW. Dr. Roller ver-
fügt über eine umfangreiche Erfahrung in 
der Verbandsarbeit auch auf der Bundes-
ebene, nicht zuletzt aufgrund seiner 
mehrjährigen Arbeit im Präsidium des 
DRB, in dem er u. a. für die Angelegen-
heiten der Sozialgerichtsbarkeit zustän-
dig war. Zuletzt war er Schriftführer im 
Vorstand des BDS. Er kann sich bei sei-
nen Aufgaben als Vorsitzender auf tat-
kräftige Unterstützung aus NRW verlas-
sen: die in ihrem Amt als Kassenführerin 
bestätigte RinLSG Elisabeth Straßfeld, 
RLSG Thomas Ottersbach als neuen 
Schriftführer und den erneut zum Vor-
standsreferenten bestellten RLSG Dr. 
Dirk Berendes, jeweils LSG Essen. Neuer 
Vorstandsreferent ist Christoph Bielitz, 
Richter am Bay. LSG.

Bund Deutscher Sozialrichter unter neuem Vorsitz

Hans-Peter Jung zum Ehrenvorsitzenden gewählt

Die Mitgliederversammlung, die mit ei-
nem Grußwort von Inken Gallner, Minis-
terialdirektorin im JM Baden-Württem-
berg, eingeleitet wurde, beschäftigte sich 
u. a. mit den geplanten Änderungen im 
Leistungsrecht der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende und den Neuregelungen 
im sozialgerichtlichen Verfahren (Über-
tragung der PKH-Prüfung auf den Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle; Au-
dio- und/oder Videoübertragung der 
mündlichen Verhandlung).

Einen wesentlichen thematischen 
Schwerpunkt bildeten die Beratungen zur 
Einführung des elektronischen Rechtsver-
kehrs bei den Sozialgerichten und der 
elektronischen Akte. Neben Fragen der 
notwendigen Hardware-Ausstattung und 
der Sorge vor der verstärkten Übertra-
gung von Aufgaben der Serviceeinheiten 
auf den richterlichen Dienst ging es dabei 
vor allem auch um die berechtigten Da-
tenschutzinteressen der Richter-innen. 
Hier bestand Einigkeit, dass die immer 
weiter um sich greifenden Controlling-
Möglichkeiten der Gerichtsleitungen und 
der Landesjustizverwaltungen einen ver-
stärkten Erfahrungsaustausch der Fach-
vereinigungen der Sozialrichter in den 
Bundesländern verlangen. 

Der BDS ist die Fachvereinigung der im 
DRB organisierten Richterinnen und 
Richter der Sozialgerichtsbarkeit in den 

Der neue Vorstand des BDS und sein Ehrenvorsitzender 
(v. l. n. r.: Ottersbach, Dr. Berendes, Dr. Roller, Straßfeld, Bielitz, Jung)

Bundesländern. Als solche vertritt er auf 
Bundesebene die spezifischen Interessen 
seiner Mitglieder gegenüber Regierungen, 
Parlamenten und der Öffentlichkeit sowie 
innerhalb des Berufsverbandes. Besonde-
res Augenmerk liegt auf der Erhaltung und 
Förderung einer funktionsfähigen Sozial-
gerichtsbarkeit sowie der Pflege und Wei-
terentwicklung des Rechts des sozialge-
richtlichen Verfahrens. NRW ist durch 
den Richterverein der Sozialgerichtsbar-
keit im BDS vertreten.

hochwertige Rechtsprechung mit sinken-
den Etats zu gewährleisten. Das kann 
nicht funktionieren, vielmehr werden die 
Qualitätsstandards herabgesetzt. 

Daher ist eine Steuerung über eine 
produktorientierte Quantifizierung ab-
zulehnen. Eine Ausnahme könnte evtl. 
der Verwaltungsbereich bilden, sofern 

eine Trennung von Rechtsprechung und 
Verwaltungsaufgaben möglich sein soll-
te. Das aber muss eine Binnenaufgabe 
der Justiz sein, nicht eine der Exekutive.
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als Landesverband des Deutschen Richterbundes

zur Bezirksgruppe ______________________________________________________________________________________________

Name: _______________________________ Vorname:.____________________________________ geb.:_______________________

Amtsbezeichnung: ____________________________________ Dienstort:. ________________________________________________

Richter/Richterin auf Probe bitte Einstellungsdatum angeben: ___________________________________________________________
(Hinweis: bei Beitritt im ersten Berufsjahr ist das erste Mitgliedsjahr beitragsfrei!)
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___________________________________________________ _________________________________________________________
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___________________________________________________
(E-Mail-Anschrift)
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Einzugsermächtigung
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Ort: ______________________________________________ Straße: _________________________________________________

Ich ermächtige den Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer DE64ZZZ00000532220),
meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto bis auf Widerruf abzubuchen:

_________________________________________________ __________________________________________________________
(Konto-Nr.) (Name des Instituts)

_________________________________________________ __________________________________________________________
(IBAN max. 22 Stellen) (BIC 8 oder 11 Stellen)

_________________________________________________ __________________________________________________________
(Name des Kontoinhabers) (Bankleitzahl)

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

__________________________________________________ __________________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)
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Mit Orkanstärke fetzen schwarze Wolken über Fördertürme, 
Waschkauen und Halden. Die Temperatur fällt binnen einer 
Stunde um 5 °C. Die Standseilbahn fällt zur Begrüßung aus, 
durch strömenden Regen geht es zum imposant aufragenden 
Gebäude, in dessen Erdgeschoss sich der Eingang in eine Zeit-
reise befindet. 

Am 21. 10. 2014 besuchte die Bezirksgruppe Duisburg des 
DRB mit 15 Mitgliedern in Essen die Sonderausstellung „1914 
– Mitten in Europa“ in der Zeche Zollverein.

Die Ausstellung bietet einen Blick auf die gesellschaftlichen 
Umwälzungen jener Zeit, aber vor allem auf die historische 
Kontinuität sozialer Strukturen und Probleme. Der Erste Welt-
krieg zeigt sich durch die Ausstellung nicht als zufällige Katas
trophe, sondern als konsequente Folge von Modernisierungs-
schüben. Die preußischen Tugenden der Ordnung und 
Disziplin bestimmen das Menschenbild. Nicht nur Gewalt in 
der Erziehung (die Menschenrechte galt es noch zu erfinden), 
sondern auch die allein auf eine Steigerung der Effektivität aus-
gerichteten Produktionsbedingungen nehmen Einfluss auf 
Denken und Handeln.

In einer fast zweistündigen Führung wurde den Besuchern 
schonungslos offengelegt, welche bis in die heutige Zeit wir-
kenden gesellschaftlichen und geistigen Prozesse damals in 
der Mitte Europas entstanden und welche tagesaktuellen, 
noch immer ungelösten europäischen Probleme ihre Wurzeln 
im ausgehenden 19. Jahrhundert haben.

Die Industrialisierung bestimmt – damals wie heute – nicht 
nur ihre Absatzmärkte und beeinflusst Regierungshandeln, sie 
verändert auch die Kriegsführung. 

Die Ausstellung zeigt dies ganz plastisch auch im Wahnsinn 
des Krieges. Beklemmung macht sich breit, wenn die Rede-
wendung des „08/15“-Problems anhand der namensgeben-
den Waffe erklärt wird, die selbst bei Nacht durch einen ein-
fachen Soldaten zu reinigen und wieder zusammenzusetzen 
war. Oder wenn die völlig untaugliche Ausstattung der Solda-

Bezirksgruppe Duisburg

Aus der Geschichte  
nicht gelernt?

www.wekido.de

Sie hilft über 450 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu
einer neuen Heimat in Kinderdorffamilien, Wohngruppen und in offenen
Einrichtungen. Sie trägt dazu bei, dass wir auch in Zukunft die richtigen
Antworten auf die Notlagen junger Menschen geben können.
Ihre Bußgeldzuweisung
2 sichert den hohen Standard unserer Hilfen und ermöglicht es, 

unsere Betreuungsangebote weiter an die Bedürfnisse benach-
teiligter junger Menschen anzupassen;

2 trägt dazu bei, unsere Einrichtungen zu erhalten, zu renovieren
oder auszubauen;

2 macht die Finanzierung besonderer Therapien und Förderungen,
Ferienveranstaltungen und Freizeitangebote erst möglich.

Seit mehr als 50 Jahren bieten wir den Gerichten jede notwendige
Sicherheit: Bearbeitung Ihrer Bußgeldzuweisung durch geschulte und
erfahrene Mitarbeiterinnen; Zahlungsbestätigung, Kontoauszüge, Hinweise
auf säumige Zahler etc. senden wir Ihnen tagesaktuell und unaufgefordert
zu. Und selbstverständlich stellen wir für Geldbußen keine Spendenquit-
tungen aus.

Für den verantwortungsvollen Umgang mit den anvertrauten Geldern
bürgt auch das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale
Fragen (DZI).
Gern senden wir Ihnen weitere Infos zu und stellen Ihnen zur Arbeitser-
leichterung vorbereitete Adressaufkleber zur Verfügung.

Westfälisches Kinderdorf e.V.
Haterbusch 32, 33102 Paderborn
Telefon: 0 52 51|89 71 - 0
Fax: 0 52 51|89 71 - 20
E-Mail: info@wekido.de

Bußgeldkonto:
Sparkasse Paderborn (BLZ 472 501 01) Konto-Nr. 117

50 JAHRE
WESTFÄLISCHES
KINDERDORF E.V.

mehr als

Ihre Bußgeldzuweisung …
… gibt misshandelten  und vernachlässigten
jungen Menschen eine neue Heimat!
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ten mit Lederkappen und Stichwaffen  
gegen Artilleriegeschosse und Maschi-
nengewehre die Sinnlosigkeit hundert-
tausender Toter noch mehr unterstreicht. 
Und wenn deutlich wird, dass die Indus
trie von all dem weiter profitiert.

Das Ruhrgebiet wird zur Waffen-
schmiede der Nation, Farbfabriken stel-
len ihre Produktion auf Giftgas um. Ir-
gendetwas verkauft sich immer. Und 
wenn es – wie bereits Anfang des 20. 
Jahrhunderts – den Status verdeutlichen-
de Autos sind, die nur eine Person beför-
dern und für einen regelmäßig stattfin-
denden Verkehrskollaps sorgen. Wenn 

zum 60. Geburtstag
10. 1.	Angelika Müskens
21. 1.	 Ferdinand Hoffmann
	 Ferdinand Schütz
22. 1.	Hermann Josef Gehlen
	 Wolfgang Küpper
23. 1.	Werner Richter
  5. 2.	Barbara Schützendorf
	 Paul Schwellenbach
18. 2.	Martin Helf

zum 65. Geburtstag
  9. 1.	Rita Finke Gross
10. 1.	Rüdiger Franke
17. 1.	 Helga Pank
20. 1.	Adalbert Heine
23. 1.	Alrun Hempel
30. 1.	Peter-Wilhelm Alte
  2. 2.	Heribert Bodens
17. 2.	 Jürgen Schneiders
	 Michael Skawran
	 Ulrike Wahle
20. 2.	Dieter Japes
21. 2.	Wolfgang Münker

zum 70. Geburtstag
  6. 1.	Peter Mösezahl
  9. 1.	Hans-Bodo Goldbeck
13. 1.	Ulf Kuschewski
20. 1.	Eberhard Lueg
21. 1.	 Henriette Custodis
22. 1.	Rötger von Alpen

28. 1.	Hans-Robert Richthof
29. 1.	Siegfried Böhm
  1. 2.	Norbert Braun
	 Gerd Ulrich Hammer
  8. 2.	Hans Laufenberg
13. 2.	Holger Schulze-Engemann

zum 75. Geburtstag
29. 1.	Heinz Bruno Lütticke
  2. 2.	Helmut Liesner

und ganz besonders
  3. 1.	Bernhard Eyinck (77 J.)
  6. 1.	Heinz Helling (76 J.)
  8. 1.	Karl Heinz Hoen (84 J.)
	 Helmut Hohage (76 J.)
	 Hermann Schlie (77 J.)
  9. 1.	Kurt Speck (92 J.)
	 Bernhard Suermann (76 J.)
11. 1.	 Hans-Joachim Hofmann (80 J.)
	 Walter Schmitz (81 J.) 
	 Christa Weiss (77 J.)
12. 1.	 Egon Safarovic (89 J.)
	 Guenter Schmidt (79 J.)
16. 1.	Manfred Gerbert (77 J.)
	 Werner Mohaupt (78 J.)
18. 1.	Ralf Theile (76 J.) 
19. 1.	Günther Kaumanns (79 J.)
20. 1.	Hans-Joachim Schmidt (82 J.) 
22. 1.	Ulrich Roer (77 J.) 
23. 1.	Margret Hermann (77 J.) 
25. 1.	Heinrich Arning (77 J.) 

26. 1.	Winfried Kohlmann (76 J.) 
28. 1.	Wolfgang Beitlich (90 J.) 
	 Hildegard Dornhoff (87 J.) 
29. 1.	Albert Schmitz (77 J.)
	 Ulrich Zigan (77 J.) 
30. 1.	Uta Mohr-Middeldorf (77 J.)
	 Helmut Söntgerath (77 J.) 
  1. 2.	Paul Horst (83 J.) 
  3. 2.	Gerhard Erdmann (79 J.)
	 Jörg Nierhaus (77 J.) 
  4. 2.	Dietrich John (76 J.) 
  5. 2.	Arnulf Gröger (79 J.)
	 Wilfried Manthei (83 J.) 
  6. 2.	Josef Terhünte (77 J.) 
  7. 2.	Christian-Dietrich Breuer (89 J.) 
	 Peter Durst (76 J.) 
	 Winfried Seidel (82 J.)
  8. 2.	Heinz Kerpen (81 J.) 
	 Klaus Pütz (80 J.) 
11. 2.	 Christian Balzer (78 J.) 
12. 2.	Helmut Steinke (86 J.) 
16. 2.	Brigitte Richter (79 J.) 
17. 2.	 Michael Gohr (79 J.) 
18. 2.	Elmar Finger (76 J.)
	 Hubert Obst (77 J.)
19. 2.	Klaus Dürholt (84 J.) 
21. 2.	Ursula Wirtz-Wirthmüller (77 J.)
22. 2.	Richard Katzer (77 J.) 
23. 2.	Herbert Pruemper (89 J.) 
24. 2.	Josef Schröer (82 J.)

Wir gratulieren zum Geburtstag: Januar/Februar 2015

es nichts zu produzieren gibt, droht der 
Abstieg. 

Nicht der Mensch steht im Zentrum der 
Produktivität. Der wird im Zuge der Mo-
dernisierung immer entbehrlicher. Das 
wird spätestens dann bewusst, wenn die 
für uns alte Idee entsteht, das zur Produk-
tion entbehrliche „Humankapital“ in 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu ver-
sorgen. Keine Erfindung der Nationalsozi-
alisten, sondern bereits unmittelbar nach 
dem Ersten Weltkrieg von sogenannten 
liberalen Demokratien praktiziert, in de-
nen die „Produktivkräfte“ maßgeblich zur 
Entscheidungsfindung beitragen.

Staatsanwälte und Richter haben über 
rechtliche Probleme zu befinden, die 
jedoch niemals losgelöst von den histori-
schen und gesellschaftlichen Zusam-
menhängen stehen. Ein Blick in die Ver
gangenheit kann hilfreich sein, sich 
angemessen zu positionieren.

Nach dem Besuch der Ausstellung wur-
de es nicht mehr richtig hell. Das lag nicht 
nur am frühen Sonnenuntergang und der 
Unwetterfront. Die aufgezeigte Kontinui-
tät von 1914 bis 2014 liegt schwer im  
Magen.

Reichen Sie die rista-Hefte weiter an die Referendare
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Buchbesprechung
Hans-Oskar Jülicher/Wolfgang Roth: 
Praxishilfen Erbrecht, Verlag C.  H. Beck, 
2014, ISBN 978-3-406-58693-4, 339 S.,  
39,80 Euro

Mit warmen Händen geben macht Freu-
de. Kommen die Wohltaten dagegen aus 
kalter Hand, entbrennt nicht selten heißer 
Erbenstreit. Die Nachlassrichter können 
ein Lied davon singen. Das Kompendium 
von Jülicher/Roth will dem Erbrechtsprak-
tiker Hilfe bieten. Welchem Praktiker? Bei 
Durchsicht des Werkes wird deutlich, 
dass es sich in erster Linie an Fachanwälte 
für Erbrecht wendet. Sie finden hier alle 
möglichen einschlägigen Informationen 
z.  B. für ein Mandantengespräch, schnel-
ler als es über das Internet möglich wäre. 
Dem Nachlassrichter muss glücklicher-
weise all das, was in den umfangreichen 
Abschnitten „Kosten und Vergütung“ so-
wie „Grunderwerbsteuer und Bewer-
tung“ nebst dem dazu gelieferten Tabel-
lenteil geboten wird, kein Kopfzerbrechen 
bereiten. Natürlich ist vieles interessant – 
die Erbenhaftung und wie man ihr ent-
kommt, die wirtschaftliche Gesamtnut-
zungsdauer aller Arten von Gebäuden 
(Hallenbäder: 50 Jahre), die Renten-Bar- 
und Endwerte, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Selbst die Stundenansätze und 
Vergütungsansprüche bei Berufsbetreu-
ern werden wiedergegeben – die Erben 
müssen schließlich dafür aufkommen.  
Der Nachlassrichter ist demgegenüber 
vergleichsweise auf der „Schmalspur“ un-
terwegs. Zu seinen zentralen Themen 
Testierfähigkeit sowie Auslegung „un-
glücklich“ formulierter Testamente 
schweigen die Autoren – dies ist nicht die 
Zielrichtung der Praxishilfe. Die kursori-
schen Zusammenstellungen z. B. zur ge-
setzlichen Erbfolge, zu Anfechtung und 
Ausschlagung von Testamenten/Erbver-
trägen oder zum Erbscheinverfahren ent-
halten lediglich Grundlagenwissen, über 
das auch der angehende Nachlassrichter 
bereits verfügen sollte.

Fazit: Als Nachlassrichter muss man 
kein Wissen in dieser Breite abrufen kön-
nen (dies gegen die Hybris mancher Kol-
legen gegenüber Anwälten). Als interes-
sierter Jurist hingegen kann man bei 
Jülicher/Roth eine Menge fürs Leben 
lernen. Das  gelungene ABC des Zuge-
winnausgleichs etwa bietet jedem Tren-
nungswilligen eine wunderbare Hilfe, 
selbst zu errechnen, was bleibt, wenn 
nicht der Tod ihn scheidet. 
DAG a. D. Dr. Einhard Franke, Hattingen

Nicht nur die verfassungsmäßigen Rechte 
der Dritten Gewalt sind bedroht, wie in 
rista 4/14 beklagt wurde. Bürgerrechte 
sind ständig in Gefahr, durch die, die 
Macht ausüben. Dafür gibt es sehr aktuel-
le Beispiele.

Der Lokführerstreik Ende 2014 ist ein 
solches Zeichen. Hinter vernebelnder Po-
lemik, Hysterie und dem Gerede über 
den Machtkampf zwischen zwei Ge-
werkschaften gerät die Verfassung aus 
dem Blick. Die Hintergründe erschließen 
sich nur dem, der mit wissenschaftlichem 
Anspruch die Sachlage analysiert: Auf der 
einen Seite des Konflikts ein hundertpro-
zentiger Staatskonzern, der von Bundes-
regierung und einer großen Gewerkschaft 
über die Aufsichtsgremien beherrscht 
wird. Dass es zwischen Politik, Unterneh-
men und der großen Gewerkschaft Quer-
verbindungen und gemeinsame Interes-
sen gibt, erschließt sich auch erst bei 
genauem Hinsehen. Auf der anderen Sei-
te stehen Arbeitnehmer, die sich das 
Recht herausgenommen haben, nicht zu 
dieser großen Gewerkschaft gehören zu 
wollen, sondern zu einer kleinen. Und 
die kleine soll nun nicht streiken dürfen. 
Zwei Instanzen, besetzt mit unabhängi-
gen Richtern, haben das anders gesehen. 
Diesen Kollegen sei Dank dafür gesagt, 
dass sie keinen Millimeter von der Rechts-
lage abgewichen sind.

Dennoch möchte die Bundesregierung 
das verhindern. Auch in der Sache „Ta-
rifeinheit“ ist zu befürchten, dass die Ab-

Die Verfassung ist ständig bedroht
geordneten aus politischem Kalkül ein 
Gesetz beschließen, das Verfassungs-
rechte einschränkt. Wieder werden die 
Richter gefragt werden.

Ein anderes Beispiel sind internationale 
Verträge mit Schiedsgerichten, die die na-
tionale Souveränität einschränken. Auch 
dazu werden Richter gefragt werden.

Dann heißt es in den Medien, die Rich-
ter hätten das letzte Wort gehabt.

Auch dagegen sollten wir Richter uns 
zur Wehr setzen. Die Mitglieder des Par-
lamentarischen Rates haben, beeinflusst 
durch Nationen, die eine längere demo-
kratische Tradition haben als Deutsch-
land, unter dem Eindruck des nationalso-
zialistischen Unrechts und der sich 
abzeichnenden Unfreiheit im anderen 
Teil Deutschlands, uns eine wehrhafte 
Verfassung gegeben, über die wir Richter 
zu wachen haben. Wir wiederholen nur, 
was seit 65 Jahren Gültigkeit hat. Das soll-
ten wir mehr als bisher in die Öffentlich-
keit tragen.

RAG a. D. Rainer Engel, Detmold

Deichstraße 13a
26434 Wangerland-Horumersiel

Tel. (0 44 26) 9 48 80
Fax (0 44 26) 94 88 99

Der Vorstand des 

DRB-NRW und die 

rista-Redaktion wünschen 

allen Lesern ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und im  

neuen Jahr 2015 

viel Erfolg und vor  

allem Gesundheit.

Das Jahr ist rum, das Heft ist voll



Gut zu wissen!
Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens

ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

Institut für Serologie und Genetik
Dr. med. Detlef Kramer
Prof. Dr. med. Jan Kramer
Dr. rer. nat. Armin Pahl
Sachverständige für gerichtliche Abstammungsgutachten

Unser zuverlässiger Service für Ihre Gutachten:

Das Institut für Serologie und Genetik organisiert und überwacht
die Probenentnahmetermine und informiert das Gericht bei Änderung des Sachstandes.

Unser Institut nimmt schriftlich Kontakt mit den Beteiligten auf und
• vereinbart in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern/Arztpraxen verbindliche Termine,
• überprüft zeitnah die Einhaltung der Termine,
• informiert zeitnah das Gericht, wenn Termine für Probenentnahmen nicht eingehalten werden.

Wir organisieren und überwachen für Sie die Probenentnahme weltweit
zu vertraglich mit dem jeweiligen Bundesland vereinbarten, fixen Sonderpreisen.

Basis-/ Anfechtungsgutachten 390,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Komplettgutachten 580,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonform (Kind, Mutter, alle in Frage kommenden Männer)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Vollgutachten 690,- €*: • 31 Systeme / 3-fach-Analyse / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 3 versch.Testkits versch. Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

Lauenburger Straße 67 • 21502 Geesthacht •✆ 04152 803-154 • institut@abstammung.de • www.abstammung.de
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